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Teilnahmebedingungen für Webinare und Fern- und Remote-Schulungen der DAMPSOFT GmbH 
(Stand: 25.05.2022) 

§ 1. Anmeldung, Vertragsabschluss 
(1) Die Anmeldung zu einem Dampsoft Webinar oder einer 

Remoteschulung erfolgt online über das 
Anmeldeformular auf der Website von Dampsoft 
(www.dampsoft.de) unter Angabe einer gültigen E-Mail-
Adresse und den Adressdaten. 

(2) Die Anmeldung muss bei Webinaren bis spätestens eine 
Stunde und bei Remoteschulungen bis spätestens einen 
Tag vor Veranstaltungsbeginn erfolgen. Später 
eingehende Anmeldungen können nicht berücksichtigt 
werden. 

(3) Der Vertrag über die Teilnahme an einem Webinar oder 
einer Remoteschulung kommt erst durch die 
Bestätigung der Anmeldung durch die DAMPSOFT GmbH 
zustande, die dem Teilnehmer per E-Mail zugeht. Die 
Bestätigungs-E-Mail enthält bei Webinaren einen 
personalisierten Link, der zur Teilnahme befähigt. 

(4) Zusatz für Webinare: Je Buchung ist die Teilnahme mit 
einem Endgerät zulässig, jedes weitere Endgerät bedarf 
einer zusätzlichen kostenpflichtigen Anmeldung. Sollten 
mehrere Endgeräte über den personalisierten 
Webinarlink des Teilnehmers an der Veranstaltung 
teilnehmen, so ist die DAMPSOFT GmbH berechtigt, dem 
Teilnehmer das Webinarentgelt für jedes über das erste 
Endgerät hinausgehende Gerät in Rechnung zu stellen. 

(5) Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer diese 
Teilnahmebedingungen sowie die Entstehung der im 
Anmeldevorgang genannten Kosten für die Webinar- 
oder Remoteschulungsteilnahme an. Nebenabreden 
bedürfen der Textform und werden erst durch 
schriftliche Bestätigung durch die DAMPSOFT GmbH 
wirksam. 

§ 2. Teilnahmevoraussetzungen 
Für die Teilnahme an einem Online-Schulungsformat müssen 
bestimmte Voraussetzungen seitens des Teilnehmers erfüllt 
werden. 
Teilnahmevoraussetzungen für Webinare: 
(1) Die Teilnahme am Webinar setzt das Vorhandensein 

eines Endgeräts voraus, das zum Abspielen eines 
Webinars über GoToWebinar inklusive Tonausgabe fähig 
ist (z. B. PC, Tablet, Smartphone). 

(2) Zusätzlich ist eine Tonausgabe per Telefon möglich. Die 
Rufnummer für die Tonausgabe per Telefon wird beim 
Start des Webinars im GoToWebinar Fenster angezeigt. 

(3) Der Aufruf des Webinarlinks kurz vor 
Veranstaltungsbeginn ist für die Teilnahme unerlässlich. 
Von dem genutzten Endgerät aus sollte daher Zugriff 
auf die durch die DAMPSOFT GmbH versendete 
Bestätigungsmail vorhanden sein, um das Aufrufen des 
Webinarlinks zu gewährleisten. 

(4) Bei Verwendung eines Tablets oder Smartphones ist 
zudem das die Bereitschaft erforderlich, bei Bedarf und 
Aufforderung die kostenlose GoToWebinar-App 
herunterzuladen. 

Teilnahmevoraussetzungen für Remoteschulungen: 
Die Teilnahme an einer Fern- bzw. Remoteschulung setzt 
(1) das Vorhandensein einer Internetverbindung 
(2) eines Rechners mit installiertem DS-Win sowie 
(3) eine Telefonverbindung 
voraus. 
WICHTIG: Die DAMPSOFT GmbH macht darauf aufmerksam, 
dass im Sinne des Lizenznehmers zur Wahrung der 
Patientendatenrechte zwischen der DAMPSOFT GmbH und 

dem Lizenznehmer ein geschlossenen AV-Vertrag 
(Auftragsdatenverarbeitungsvertag) vorliegen muss. 

§ 3. Weitergehende Leistungen und Voraussetzungen bei 
Schulungen 

(1) Dampsoft setzt voraus, dass die Voreinstellungen in der 
Praxismanagementsoftware des Auftraggebers von 
diesem selbst eingestellt werden. Wird diese Aufgabe 
komplett oder in Teilbereichen an Dampsoft übertragen, 
so fließt diese Dienstleistung vollständig in die 
Berechnung der Kosten mit ein. 

(2) Dampsoft führt die Schulungen und Dienstleistungen 
auf vom Auftraggeber gestellter Hardware durch. 
Dampsoft ist nicht verpflichtet, über die 
Schulungsleistungen oder Dienstleistungen hinaus an 
vom Auftraggeber gestellter Hardware-Dienstleistungen 
wie z. B. Installation von Druckern, Kartenlesegeräten 
oder Sterilisatoren sowie die Einrichtung zusätzlicher 
Arbeitsstationen in einem Netzwerk durchzuführen. 
Werden entsprechende Arbeiten vom Auftraggeber 
gewünscht, geschieht dies auf eigene Gewähr. Dampsoft 
ist für hierauf beruhende Fehler nicht eintrittspflichtig. 

§ 4. Absage einer Schulung durch die DAMPSOFT GmbH 
(1) Dampsoft behält sich vor, Veranstaltungen aus 

wichtigem Grund (z. B. Ausfall des Referenten, 
technische Probleme) kurzfristig abzusagen. Die 
Teilnehmer werden in diesem Fall unverzüglich über 
den Ausfall der Veranstaltung informiert. Die Absage 
erfolgt bei Webinaren über die in der 
Webinaranmeldung verwendete E-Mailadresse und bei 
Remoteschulungen telefonisch, ersatzweise per E-Mail 
(wenn bekannt). 

(2) Der Teilnehmer kann im Falle einer Absage durch 
Dampsoft kostenfrei vom Vertrag zurücktreten oder zu 
denselben Konditionen an einem Ersatztermin 
teilnehmen. Bei Webinaren gilt vorbehaltlich des 
Vorhandenseins eines entsprechenden Ersatztermines. 
Sollte kein entsprechender Ersatztermin vorhanden 
sein, besteht die Möglichkeit an einem alternativ 
angebotenen Webinar teilzunehmen. Bei 
Remoteschulungen bedarf es einer erneuten 
Terminvereinbarung. 

(3) Dampsoft übernimmt keine Haftung für Arbeitsausfall 
des Auftraggebers, falls die Rahmenzeit der 
vereinbarten Schulung oder sonstiger Dienstleistung 
durch unvorhersehbare externe Einflüsse nicht 
eingehalten werden kann, ein Termin verschoben oder 
gänzlich abgesagt werden muss. 

§ 5. Veranstaltungsausschluss 
Die DAMPSOFT GmbH ist berechtigt, die Teilnahme an einem 
Webinar oder eine Remoteschulung jederzeit ohne Angabe 
von Gründen zu verweigern. In diesem Fall wird der 
Teilnahmewillige unverzüglich über diese Entscheidung 
informiert. Dem Teilnahmewilligen werden das jeweilige 
Schulungsentgelt nicht in Rechnung gestellt. 

§ 6. Zahlungsbedingungen 
(1) Die im Anmeldevorgang der Webinarbuchung bzw. die 

auf dem Anmeldeformular sowie der 
Schulungsbestätigung der Remoteschulung genannten 
Kosten werden dem Teilnehmer nach Ende der 
Veranstaltung in Rechnung gestellt. 
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(2) Gilt nur bei Remoteschulungen: 
Die Mindestschulungsdauer ist auf der 
Schulungsbestätigung ausgewiesen. Eine 
darüberhinausgehende Schulungsdauer wird 
minutengenau abgerechnet. 

(3) Die Dampsoft GmbH ist berechtigt, die Rechnung in 
elektronischer Form an den Schulungsteilnehmer als 
PDF-Datei zu übermitteln. Ein Anspruch auf eine 
postalische Versendung der Rechnung besteht nicht. 

(4) Der Teilnehmer ist zur Zahlung des Rechnungsbetrags 
innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Rechnung 
ohne Abzüge verpflichtet und gerät auch ohne Mahnung 
nach Fristablauf in Verzug. 

§ 7. Stornierungsbedingungen 
(1) Die Stornierung einer Teilnahme bedarf der Textform 

und ist bei Webinaren an webinar@dampsoft.de und bei 
Remoteschulungen an schulung@dampsoft.de oder per 
Fax 04352 9171 19 zu senden. Eine Absage der 
Webinarteilnahme über die Stornierungsfunktion in der 
Bestätigungsmail ist nicht ausreichend. 

(2) Abhängig vom Zeitpunkt einer Stornierung wird das 
nachfolgend genannte Stornierungsentgelt fällig. Für die 
Einhaltung der Fristen ist der Eingang der Stornierung 
bei Dampsoft maßgeblich. Das Stornierungsentgelt wird 
auf Grundlage des für das betroffene Webinar bzw. des 
für die Remoteschulung vereinbarten Entgelts 
berechnet und beträgt: 

/ bis 7 Kalendertage vor der Veranstaltung: 0 % 
/ 7-3 Kalendertage vor der Veranstaltung 50 % 
/ ab 2 Kalendertage vor der Veranstaltung: 80 % 
/ keine oder nachträgliche Stornierung: 100 % 

§ 8. Fortbildungspunkte 
(1) Es können Fortbildungspunkte für Webinare und 

Remoteschulungen gemäß den Kriterien der BZÄK 
/DGZMK vergeben werden. 

(2) Die Fortbildungspunkte können nur an angemeldete 
Teilnehmer, die live an der Schulung teilgenommen 
haben, ausgestellt werden. 

 

§ 9. Gewährleistung 
(1) Dampsoft übernimmt Schulungsdienstleistungen. 

Dampsoft übernimmt keine Gewähr dafür, dass der 
gewünschte Lernerfolg bei teilnehmenden Personen 
eintritt. 

(2) Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des 
Auftraggebers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit Schäden auf eine 
vorsätzliche Pflichtverletzung von Dampsoft oder ihrer 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
zurückzuführen sind oder bei Haftung wegen der 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. 

§ 10.  Urheberrecht  
Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, 
sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich 
der Vervielfältigung (auch das Aufnehmen von Videos), 
Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung bleiben der 
DAMPSOFT GmbH vorbehalten. 

§ 11.  Gerichtsstand, Schlussbestimmungen 
Gerichtsstand ist Eckernförde. Sollte eine Bestimmung 
dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der 
Teilnahmebedingungen im Übrigen. Statt der unwirksamen 
Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die 

dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck 
gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten 
kommt. 
 


